
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Mag. Gerald Loacker, 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Kalte Progression JETZT abschaffen! 

Die Steuereinnahmen sprudeln 2021 wie nie zuvor 

Der Finanzminister konnte sich anlässlich der Zahlen aus dem Budgetvollzug 2021 
freuen: Dank der guten Wirtschaftsentwicklung und der sprudelnden 
Steuereinnahmen im Jahr 2021, fiel das Budgetdefizit 2021 trotz Krisenkosten in 
Milliardenhöhe nicht ganz so schlecht aus, wie ursprünglich erwartet. Tatsächlich 
sind die Einnahmen aus Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer (KöSt) und 
Kapitalerstragssteuer (KESt) so hoch wie nie zuvor - und liegen zum Teil deutlich 
über den Einnahmen im Jahre 2019, also vor der Corona-Krise. Die Agenda Austria 
rechnet vor, dass die Steuereinnahmen insgesamt von ihrem bisherigen Rekord von 
knapp 90,9 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 95, 7 Milliarden Euro 2021 um gut 5,2% 
anstiegen. Die Mehreinnahmen bei einzelnen Steuerkategorien im Jahr 2021 (im 
Vergleich zu 2019) lassen sich damit durchaus sehen: plus 5, 7% bei der Lohnsteuer, 
plus 4,6% bei der KöSt, plus 2% Umsatsteuer und plus 41, 1 % Kapitalertragssteuer. 
Die Einnahmen aus der Lohnsteuer kletterten im Krisenjahr 2021 auf noch nie 
dagewesene 30, 1 Mrd. EUR.(1) 

Auch 2022 Rekord-Steuereinnahmen erwartet - und das trotz Steuerreform 

Auch für 2022 rechnet die Bundesregierung offensichtlich mit Zuwächsen bei den 
Steuereinnahmen. Laut Bundesvoranschlag (BVA) 2022 geht man für 2022 von 
einem Lohnsteueraufkommen von rekordverdächtigen 31,4 Mrd. EUR, das ist eine 
Steigerung von +10,2% im Vergleich zu 2019 (laut BRA). Die ewarteten KöSt­
Einnahmen steigen 2022 auf rd. 10 Mrd. EUR - 6% über dem Niveau von 2019. 
Insgesamt geht die Regierung für 2022 von einem Rekord-Abgabenaufkommen von 
rd. 98,3 Mrd. EUR aus.(2) 

Regierung hält dennoch an Kalter Progression fest 

Aber obwohl die Steuerzahlerinnen für Rekordeinnahmen beim Finanzminister 
sorgen, wird die Kalte Progression von der Regierung wieder nicht abgeschafft. Die 
Kalte Progression, also die versteckte jährliche Steuererhöhung, entsteht, weil die 
Einkommen zwar Jahr für Jahr steigen, die Steuerstufen aber nicht an die Inflation 
angepasst werden. Somit erhöhen sich jährlich der Durchschnittssteuersatz und die 
Steuerschuld und spült damit jährliche hunderte Millionen zusätzlich in die Kassen 
des Finanzministers, quasi durch die Hintertür. Die Kalte Progression betrifft ALLE 
Lohnsteuerpflichtigen: Wenn der Bruttolohn inflationsbedingt steigt, steigt auch der 
Durchschnittssteuersatz - jener Anteil des Einkommens, der an den Finanzminister 
geht, nimmt also zu. Sie entsteht, sobald das zu versteuernde Einkommen einer 
Person an die Inflation angepasst wird und in der Folge zumindest den ersten 
Grenzsteuersatz überschreitet. 

"Inflationssteuer" Kalte Progression spült jedes Jahr zusätzliche Millionen an 
Steuergeldern in die Staatskassen 

Nach Berechnungen von NEOS belaufen sich die Mehreinnahmen durch die Kalte 
Progression zwischen dem Jahr 2013 und 2023 auf rund 11,88 Milliarden Euro. Das 
Institut EcoAustria schätzt, dass die Kalte Progression ohne Steuerreform zwischen 
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2019 und 2025 zu einer zusätzlichen Steuerbelastung von insgesamt 19,5 Milliarden 
Euro führen würde.(3) Auch der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger rechnete 
einst überschlagsmäßig vor, dass pro Prozentpunkt Inflation jährlich rund 250 
Millionen Euro ins Budget fließen .(4) 

Die Mehreinnahmen durch die kalte Progression 
In Milliarden Euro 
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Annäherung auf Basis der Schätzung, dass jeder Prozentpunkt Inflation pro Jahr" (laut BMF) rund 2SO 
Millionen Euro mehr ins Budget spült. 

Quelle: Eigene Berechnungen, Statistik Austria. ne•SLAB 

Die Steuerreform kompensiert nur unzureichend für die Kalte Progression 

In den letzten Jahren haben die Menschen in Österreich sich daher die jetzt durch 
die Steuerreform beschlossene Entlastung selbst finanziert. Darüber hinaus kann es 
ohne eine gleichzeitige Abschaffung der Kalten Progression für einzelne Gruppen 
trotz Steuerreform unterm Strich zu einer steuerlichen Mehrbelastung kommen. Das 
betrifft bei der Steuerreform 2022 vor allem Haushalte ohne Kinder, da ein 
wesentlicher Teil des beschlossenen steuerlichen Entlastungsvolumens auf den 
Familienbonus entfällt.(5) 

Ein von NEOS berechntes Beispiel zeigt, wie das in der Praxis konkret ausschaut: 
So gab eine kinderlose Beraterin in einer Kreativagentur mit einem Gehalt von 
55.000 Jahresbrutto 2016-2021 insgesamt unbemerkt an den Finanzminister 1527 
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EUR ab und bekommt dafür im Jahr 2022 eine Entlastung von 325 EUR. Von der 
Entlastung bleibt ihr also unterm Strich nichts übrig. Im Gegenteil: die Kalte 
Progression der Vorjahre hat 1202 EUR mehr gekostet, als sie bei der Steuerreform 
2022 wieder zurückbekommt. 

Kalte Progression JETZT abschaffen! 

Auch diese Bundesregierung hält entgegen eigener Zusagen an der Kalten 
Progression fest. Vor der Nationalratswahl 2017 hatten sowohl ÖVP als auch FPÖ 
die Abschaffung der Kalten Progression angekündigt, vor der letzten Wahl 2019 
versprachen dies dann alle Parteien - auch jene der Regierung - ausdrücklich. Im 
ausverhandelten Regierungsprogramm der ÖVP und der Grünen fehlt wieder das 
volle Bekenntnis zum parteiübergreifenden Versprechen aus dem Wahlkampf 2019. 

Damit aber nicht jede Regierung aufs Neue die "größte Steuerreform aller Zeiten" 
beschließen muss, nur um den Steuerzahler_innen das zurückzugeben, was sie 
ihnen zuerst über die Kalte Progression abgenommen hat, sollte endlich die Kalte 
Progression dauerhaft abgeschafft werden. Die Steuerstufen müssen daher 
automatisch jährlich mit der Inflation angehoben werden. Nur so können 
Entlastungsmaßnahmen wie die Steuerreform 2022 eine nachhaltige Wirkung 
entfalten und würden nicht bereits in kürzester Zeit durch die erwarteten höheren 
Inflationsraten der nächsten Jahre wieder verpuffen. 

Die Abschaffung der Kalten Progression ist angesichts sprudelnder 
Steuereinnahmen und steigender Inflationsraten ein Gebot der Stunde - und muss 
JETZT zusätzlich zur bereits beschlossenen Steuerreform umgesetzt werden. 

Quellen: 

1 . https ://www.agenda-austria.at/grafi ken/steuern-trotz-pandem ie-auf-allzeithoch/ 

2. Budgetbericht 2022: https://www.bmf.qv.at/themen/budget/das-budqet/budget-2022.html 

3. https://www.derstandard.at/story/2000130164622/worum-qeht-es-bei-der-kalten-progression 

4. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/rechenspiele-um-kalte-progression-69712411 

5. Analyse d. Budgetdienst zur Ökosozialen Steuerreform: 
https://www.parlament.qv.at/PAKT/BUDG/AKTUELLES/ 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird 
aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage vorzulegen, die die 
Kalte Progression abschafft, indem die Steuer-Tarifstufen des§ 33 Abs. 1 EStG 
1988 jährlich an die Inflation angepasst werden." 

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Finanzaus chuss vorgeschlagen. 

(Lv.Q.,_ ~ · lf.?1„ ~ 8-ß-) 
\~/~&~ ~~ 
~~ ~ 

( {fluJ!MD) 

3 von 32269/A(E) XXVII. GP - Selbständiger Entschließungsantrag (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at




		2022-02-23T13:58:35+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




